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Beratungsfolge Status Termin Für Gegen Enthaltung Bestätigung
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 

nicht 
öffentlich 09.05.2011     

Ausschuss für Kultur, 
Bildung und Sport 

öffentlich 19.05.2011     

Stadtrat öffentlich 25.05.2011                     zur Information  
 
Titel: 
Maßnahmeplan zur organisatorischen Vorbereitung des Sachsen-Anhalt-Tages 2012 
in Dessau-Roßlau, Festlegung der Organisationsstruktur und Entwicklung des 
inhaltlichen Grobkonzeptes 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Stadt Dessau-Roßlau realisiert den Zeit- und Maßnahmeplan 
entsprechend den Vorgaben. 

2. Der Oberbürgermeister benennt die Mitglieder einer Steuerungsgruppe zur 
sach- und fachgerechten konzeptionellen Arbeit und des Organisationsbüros 
zur Umsetzung der Arbeitsaufgaben des Sachsen-Anhalt-Tages 2012 in 
Dessau-Roßlau. 

3. Das vorliegende Grobkonzept für die Ausgestaltung des Sachsen-Anhalt- 
Tages 2012 wird bestätigt und durch die Steuerungsgruppe und das 
Organisationsbüro schrittweise konkretisiert und weiterentwickelt. 

4. Zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Dessau-Roßlau wird zur 
gemeinsamen Ausgestaltung des Sachsen-Anhalt-Tages 2012 ein Vertrag 
geschlossen.  

 
Begründung: siehe Anlage 1 
Für den Einreicher: 
 
 
Oberbürgermeister 
 
Anlage 2  Zeit- und Maßnahmeplan  
Anlage 3  Struktur des Organisationsbüros  
Anlage 4  Grobkonzept 
Anlage 5  Vertragsentwurf mit dem Land Sachsen-Anhalt  
Anlage 6  erforderlicher Finanzrahmen  
Anlage 7  Vorschlag Festgelände  
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Anlage 1 
 
Mit Beschluss des Stadtrates DR/BV379/2008/V-41 vom 11. 03. 2009 bewarb sich 
die Stadt Dessau-Roßlau am 30. März 2009 beim Land Sachsen-Anhalt um die 
Ausrichtung des Sachsen-Anhalt-Tages im Jahr 2012. Im Januar 2010 erhielt die 
Stadt die Terminbestätigung durch die Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt für 
die Durchführung des Landesfestes in der Zeit vom 06. bis 08. Juli 2012.  
 
Der Sachsen-Anhalt-Tag ist eine gemeinsame Veranstaltung der Stadt und des 
Landes. Alle Maßnahmen, wie z. B.  die Festlegung von Programmpunkten, die 
Zuweisung von Veranstaltungsplätzen und -räumen, die Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit, werden deshalb in den Grundzügen abgestimmt.  
 
Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung des Sachsen-Anhalt-Tages werden 
in Form einer Aufgabenteilung realisiert. Die mit der Aufgabenteilung festgelegten 
Zuständigkeiten werden von der Stadt und dem Land jeweils im eigenen Namen 
wahrgenommen. Mit der Zuweisung der Zuständigkeit ist gleichzeitig festgelegt, wer 
die Kosten der jeweiligen Aufgabe zu tragen hat. Die gemeinsam zu realisierenden 
Maßnahmen finden Verankerung in einem Vertrag zwischen dem Land Sachsen-
Anhalt und der Stadt Dessau-Roßlau. (s. Anlage 5) 
 
Neben den vom Land Sachsen-Anhalt (Staatskanzlei) zu realisierenden Aufgaben 
erstrecken sich die in Zuständigkeit der Ausrichterstadt (Dessau-Roßlau) stehenden 
Maßnahmen insbesondere auf  
 
• die Erarbeitung eines Gesamtveranstaltungskonzepts für das Fest, 
• die Erarbeitung und Umsetzung eines Verkehrskonzeptes (Park-and-ride-System, 

Absperrungen, Umleitungen, Errichtung von Parkplätzen und dgl.), 
• die Festlegung der Veranstaltungsplätze und -räume für Präsentation, Bühnen  

(-programme), Festumzug, Ausstellungen etc. sowie die Gewährleistung der 
Überprüfung der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften (z. B. polizeilicher, 
baupolizeilicher Art) bei der Belegung der einzelnen Veranstaltungsplätze und -
räume durch die zuständigen Behörden,  

• die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur (z. B. Wasser, Strom, Toiletten, 
Müllentsorgung, Stadtreinigung, Veranstaltungsräume, Umkleidemöglichkeiten, 
Versorgungsstützpunkte für die Gastronomie, Unterkünfte für Teilnehmer und 
Besucher), 

• die Beschaffung von Bühnen (incl. Beschallung, Beleuchtung etc.), 
• Veranlassung der Überprüfung der Verkehrssicherheit der Bühnen (incl. 

Beschallung, Beleuchtung etc.) und der Marktbuden sowie die Bereitstellung von 
Aufsichtspersonal für die Bühnen und andere Veranstaltungen (z. B. 
Ausstellungen), 

• die Ergreifung aller Maßnahmen, die zur Absicherung der Veranstaltungen und 
zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit notwendig sind (z. B. 
Absprachen mit der Polizei, den Sanitätsdiensten und sonstigen 
Hilfsorganisationen, Einsatz von Ordnungskräften und privaten 
Sicherheitsdiensten), 

• die Organisation des Festumzuges (Aufstellungs-, Auflösungsräume, 
Wegsicherung, Versorgung der Teilnehmer), 

• die Produktion und den Verkauf der Festplakette sowie für die Vermarktung des 
Logos „16. Sachsen-Anhalt-Tag 2012“, 
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• die Vergabe von Catering-Rechten bzw. Vergabe von Standplätzen für 
kommerzielle Anbieter, 

• die regionale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und das regionale Sponsoring, 
• das Feuerwerk.  

 
Die Besetzung des Organisationsbüros erfolgt im Wesentlichen durch städtisches 
Personal. Dies muss durch Umsetzung aus den für die Fachaufgaben zuständigen 
Ämtern schrittweise erfolgen. Die konkreten Anforderungen entsprechend der 
Struktur des Organisationsbüros (Arbeitsgruppen) werden mit den Fachämtern 
gesondert abgestimmt. Die Beschäftigungsprofile für die einzelnen betreffenden 
Mitarbeiter werden zum gegebenen Zeitpunkt konkretisiert. Außerdem werden zur 
Aufstockung des Personals in den Arbeitsgruppen AGH-Kräfte eingesetzt.  
(s. Anlage 3) 
 
Die Übersicht über den erforderlichen Finanzrahmen für die Vorbereitung und 
Durchführung des Landesfestes basiert auf Erfahrungswerten der vorangegangenen 
Ausrichterstädte und stellt zum jetzigen Zeitpunkt lediglich einen Arbeitsstand dar. 
Der detaillierte Kosten- und Finanzplan ist entsprechend dem Projektfortschritt zu 
konkretisieren und zu verifizieren. In den Haushaltsplänen 2011 und 2012 sind 
insgesamt Eigenmittel der Stadt Dessau-Roßlau für die Durchführung des Sachsen-
Anhalt-Tages 2012 i.H.v. 90.000 € eingestellt. (s. Anlage 6) 
 


